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Amtliches

lerkündigungMatt
für de« Amtsbezirk Dnrlach .

Rr . 3S Dienstag , de« 3. Juli 1S17 .

Bekanntmachung
Nr . L. 1091/6 . 17. K . R . A.,

betreffe «- Beschlagnahme «nd Vestandserhcbnng von
Stab -, Form - und Moniereise« vom 7. Juni 1917.

(Veröffentlicht im Reichsanzeiger Nr . 133) .
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur all¬

gemeinen Kenntnis gebracht mit Sem Bemerken, daß ,
soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind , jede Zuwiderhandlung gegen die
Beschlagnahmevorschriften nach 8 6*) der Bekannt¬
machungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf .in
der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 376)
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach
8 6**) der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen
vom 2 . Februar 1915 , 3 . September 1915 und 21. Oktober
1915 ( Neichs- Gcsetzbl. S . 54, 549 und 684) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb des Handclsgewerbes gemäß der
Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per¬
sonen vom Handel vom 23. September 1915 (Neichs-Ge-
sctzbl . S . 603) untersagt werden .

Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:

Sämtliche vorhandenen und neu erzeugten Mengen an
Stab - , Form - und Moniereisen.

8 2.
Beschlagnahme .

Die Vorräte an Gegenständen der in Z 1 genannten
Art werden hiermit beschlagnahmt.

8 3.
Zulässige Verwendungen und Verfügungen.

Trotz der Beschlagnahme ist allgemein die Verwen¬
dung von Stab - , Form - und Moniereisen und die Ver¬
fügung darüber gestattet , sofern es sich nicht um Neu-,
Erweite>rungs - und Umbauten von Bauwerken handelt.
Die Verwendung für letztere Zwecke ist nur gestattet,
wenn ein Dringlichkeitsscheiu mit dem Stempel des
Krieasamtes , Bauten - Prüfstelle, vorlicgt ; auf die Ver¬
wendung für Brücken unter Eisenbahngleisen und für
laufende UnterhaltungZarbciten in Vergwerksbetrieben
findet die Beschränkung keine Anwendung.

* s Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 10 060 Marl wird , sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen stöbere Strafen verwirkt sind , bestraft :

1 .
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand

beiscitcschafft , beschädigt oder zerstört, verwendet,
verkauft oder kauft oder ein anderes Veräußerungs¬
oder Erwcrbsgeschäft über ihn abschließt :

3 . wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu-
widcrhandelt :

4 . wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt.

** s Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er aus Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist . nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht ,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte ,
die verschwiegen sind , im Urteile für dem Staate verfallen
erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vor¬
geschriebenen Lagerbücher einzurichtcn oder Hu führen unter -

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht ,
wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Un¬
vermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen La¬
gerbücher einzurichten oder r» führen unterläßt .

8 4.
Meldepflicht . Melöepflichtige Persone«.

Eisen-Konstruktionsfirmen-, Eisenbeton - und Beton-
Baufirmen haben die bei ihnen am 1 . eines jeden Mo¬
nats (Stichtag) lagernden Vorräte an Stab -, Form -
und Moniereisen bis zum 10. des Monats dem Kriegs¬
amt, Bauten -Prüfstelle, Berlin IV 9, Leipziger Platz 13,
zu melden. Ausgenommen sind Bestände derjenigen
Sorten , gleicher Form und gleichen Querschnitts, die am
Stichtage nicht mehr als 500 leg betragen. Falls die Ge¬
wichte nicht aus Len Lagerbüchern hervorgehen, ist sorg¬
fältige Schätzung gestattet . Die Meldung hat auf
Meldebogen zu erfolgen, die bei der Bauten -Prüfstelle
anzufordern sind .

8 5.
Lagerbnchführuug «nd Anskunftserteilung .

Jeder Melbepflichtige (8 4) hat ein Lagerbuch zu
führen , aus dem die Vorräte und jede Aenderung der
Vorräte an beschlagnahmten Gegenständen ( 8 1) und die
Verwendung derselben ersichtlich sein muß . Beauftrag¬
ten Beamten der Militär - und Polizeibehörden ist die
Prüfung des Lagerbuches , der Belege, sowie die Besich¬
tigung der Räume zu gestatten , in denen meldepflichtige
Gegenstände vermutet werden.

' 8 6.

Anfragen «nd Anträge.
Die Dringlichkeitsscheine sind zu beantragen :
1 . für Bauten , die von der Marine-Verwaltung ver¬

anlaßt sind durch bas Reichs-Marine -Amt, Ber¬
lin IV, Königin-Angnsta -Ttr . 38/41 ,

2. für Bauten , die von der Verwaltung der Preu¬
ßisch- Hessischen Staatsbahnen und der Reichs-
eisenbahncn veranlaßt sind , durch das Ministerium
der öffentliche« Arbeiten, Berlin IV 9, Voß-

^
straße 38,

' 3. für sämtliche anderen Bauten durch das Kriegs-
> amt, Banten -Priisstelle , Berlin IV 9, Leipziger

Platz 13.
Die Anträge sind mit eingehender Begründung zu

versehen .
Alle sonstigen Anfragen und Anträge, welche die

vorstehende Bekanntmachung betreffen, sind an das Kö¬
niglich Preußische Kriegsministerium, Kriegsamt , Bau¬
ten-Prüfstelle, Berlin/kV 9, Leipziger Platz 18, zu richten .

8 7.
Inkrafttreten der Vekanntmachnng .

Die vorstehend « Bekanntmachung tritt mit Beginn
des 18. Juni 1917 in Kraft .

Berlin , den 7. Juni 1917.
Kriegsministerinm.
K r i e g s a m t.

Im Aufträge : Wolffhügel .

Nachdem der Gr . Amtsvorstand Geh . Regierungs¬
rat vr . Ludwig Turban die ihm mit Aller¬
höchster Staatsministerialentschließungvom 4 . Juli
1914 übertragene Stelle eines Kollegialmitgliedes
des Verwaltungshofs angetreten hat , ist die Ver¬
waltung des Gr . Bezirksamts Durlach vorerst dem
Gr . Amtmann Hellmüt Müller dortselbst über¬
tragen worden .

Karlsruhe , den 30 . Juni 1917 .
Grotzh. Ministerium des Inner « :

Der Ministerialdirektor :
I . A . : Weingärtner .
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Bekanntmachung.
Nr . 6 . 287/5 . 17. K.R .A.

betreffe «- Beschlagnahme von Kautschuk- (Gummi-)
Billardbaude.

Vom 25. Juni 1917.
Stachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen K riegsmini st e r inms hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß, soweit nicht
«ach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬
wirkt sind , jede Zuwiderhandlung nach 8 6 der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der
Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-Gesetzbl , S . 376) *)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Hanöelsgewer -
bes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzu¬
verlässiger Personen vom -Handel vom 28. September
1915 <Reichs-Gesetzbl, S . 663) untersagt werden ,

§ 1 . Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .

Von dieser Bekanntmachung wird betroffen alle ge - -
brauchte und ungebrauchte Kautschuk- (Gummi -) Billard¬
bande in vulkanisiertem und unvulkanisiertem Zustande ,
und zwar ohne Rücksicht darauf , ob sie sich in Billarden
oder Teilen von Billarden befindet oder nicht,

8 2. Beschlagnahme.
Die im 8 1 bezeichnete Billaröbande wird hiermit be¬

schlagnahmt.

8 3 , Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vor¬

nahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenstände verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügun¬
gen über sie nichtig sind. Ten rechtsgeschäfilichen Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich , die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen .
Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung der Kricgs -
Rohstosf-ÄLteilung des Königlich Preußischen Kricgsmini -
stexiums erfolgen .

8 1 , Gebrauchs - und Veränßerungserlanbnis .
Trotz der Beschlagnahme ist die Benutzung der Bil -

lardbandc in Billarden zum Zwecke des Spielcns erlaubt .
Ebenso ist trotz der Beschlagnahme die Veräußerung

und Lieferung von Billaröbande gestattet , sofern sie als
Bestandreil eines Billards oder zur Ausbesserung eines
Billards veräußert oder geliefert .

Das Herausnehmen der Billaröbande aus Billarden
oder Teilen von Billarden sowie die Veräußerung oder
Lieferung der herausgenommenen Billaröbande oder von
Billardbanden in Teilen von Billarden ist nur mit aus¬
drücklicher Einwilligung der Kriegs -Nohstoff-Abtcilnns
des Königs . Preußischen Kriegsministeriums zulässig.

8 6. Anfrage« nud Anträge.
Alle Anfragen und Anträge , die diese Bekanntmachung

betreffen , sind an die Kriegs -Rohstosf-Abteilung (Sekt . 0, )des Köntgl . Preußischen Kriegsministeriums in Berlin8Vk, Verl . Heöemannstratze 10, zu richten und am Kopfdes Schreibens mit der Aufschrift „Betrifft Billaröbande "
zu versehen.

8 6. Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt am 25 . Juni 1917 in

Kraft .

Karlsruhe , den 25. Juni 1917.
Ter Stellvertretende Kommandierende General :

Jsbert , Generalleutnant.
* ) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬strafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allge¬meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , bestraft:
1 , , , . :
2 , iver unbefugt einen beschlagnabmten Gegenstand bei¬

seiteschafft , beschädigt oder zerstört, verwendet, ver¬kauft oder kauft oder ein anderes Veräußerungs¬oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt :
3 , iver der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬

stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu¬widerhandelt :
4 , wer den nach 8 6 erlassenen Ausführungsbestimmun¬gen zuwiderhandelt.

Bekanntmachung
Nr . 5S2/4. 17 . k . H . 4. s ,

betreffend Beschlagnahme und Bestan-serhevnng vo«
Lokomobile«.

Vom 20. Juni 1917.
Skachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Köntgl . Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinenKenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver¬wirkt sind , jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahme¬vorschriften nach 8 6*) der Bekanntmachungen über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26.April 19t7 (Reichs-Gesetzbl. S , 876) und jede Zuwider¬handlung gegen die Meldepflicht nach 8 -5**) der Bekannt¬
machungen über Vorrats erHebungen vom 2 . Februar 1915,3. September 1915 und 2t , Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.S , 64, 649 und 684) bestraft wird . Auch kann der Betriebdes Haudelsgcwerbes gemäß der Bekanntmachung zurFernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom23. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S , 603) untersagtwerden .

8 l .
Vo« der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .
Von den Anordnungen dieser Bekanntmachung wer¬den betroffen :
s ) sämtliche fahrbaren und ortsfesten Feuerbuchskessekmit Heizrohren , sowohl solche mit fest verbundener

Dampfmaschine ( sogenannte Lokomobilen ) als auch
solche ohne Dampfmaschine , sofern ihre Normal -
leistung mehr als 2V ? 8 normal oder ihre Heiz¬
fläche mehr als 12 gm beträgt :b) die zu den vorbezeichneten Kesseln gehörigen Dicher -
heitsvorrichtungen und sonstiges Zubehör sowieRcserveteilc .

Unter Sicherheitsvorrichtungeu sind sämtliche gesetz¬lich vorgeschriebenen Armaturen und Vorrichtungen , wie
Wasserstanösanzeigcvorrichtung mit Schutzglas , Probier¬hähne , Kontrollstutzen mit Dreiwcgehahn , Manometer ,Sicherheitsventile , Ablatzhahn , Speisovorrichtungen und
Funkenfänger zu verstehen.

Zu sonstigen» Zubehör rechnen alle zur Inbetrieb¬
setzung und Bedienung nötigen Werkzeuge , wie Schaufeln .Schürhaken . Krücken, Rohrbürste , Saugrohre , Schrauben¬
schlüssel , Hammer , Meißel , Ventilheber , Oelkannen usw„und bei den fahrbaren Lokomobilen außerdem noch Deich¬sel , Wagen , Hemmschuh, Bremsklötze mit Unterlagen zumFestklemmen der Fahrräder usw.

Als Nescrvcteile sind anznsehen etwa vorhandene Ne- >-
scrve -Wassersianösgläser , Gummipackungen , Roststäbe,Kolbenringe , Rohrsystemc und dergleichen.Die aufgeführten Gegenstände sind auch t-ann betrof¬
fen , wenn sie sich nicht in gebrauchsfähigem Zustande Sc«
finden . In der Herstellung begriffene Gegenstände unter -
liegen der Beschlagnahme gemäß dieser Bekanntmachungvom Zeitpunkt ihrer Fertigstellung ab.

Nicht betroffen werden :
Straßenzugmaschinen (Traktoren ) , Straßenwalzen
sowie Dampfpslugmaschinen .

8 2 .
Beschlagnahme.

Die im 8 1 bezeichnet« »! Gegenstände sind beschlag¬nahmt .
) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geld-strafe bis zu 10 000 Mark wird , soferu nicht nach den all¬gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , be¬straft :

i .
2 , wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei-

seiteschasst , beschädigt oder zerstört, verwendet, ver¬kauft oder kauft oder ein anderes Veräußerungs - oderErwerbsgeschäft über ihn abschließt :3 , wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu¬widerhandelt :
4, wer den nach 8 5 erlassenen Aussührungsbestimmun -

gen zuwiderbandelt,
** l Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund

dieser Verordnung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Fristerteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Anga¬ben macht , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten odermit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch könnenVorräte , die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staat ver¬fallen erklärt werden. Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlichdie vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führenunterlaßt . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grunddieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Fristerteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben »nacht,wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Un -
vermögenSsalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenenLagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt .
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8 3.
Wirkung der Beschlagnahme .

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , Laß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten Ge¬
genständen verboten und rechtsgeschäftliche Verfügungen
über sie nichtig sind , soweit nicht nach den nachfolgenden
Bestimmungen Ausnahmen gestattet sind . Den rechtsge¬
schäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er¬
folgen .

8 4 .
Zulässige Veränderungen und Verfügungen .

Trotz der Beschlagnahme ist der ordnungsgemäße
Weitergcbrauch der beschlagnahmten Gegenstände gestattet ,
solange Las Krtegsministerium , Kriegs « mt , Waffen - und
Munuions -Veschaffuugsamt , Chefingenieur II . II 4s , Ber¬
lin V/ 15 , Kurfürstendamm 163/94, keine andere Verfü¬
gung trifft . Ferner sind zulässig alle Veränderungen , die
zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gebrauchs -
sähigkcir erforderlich sind .

Alle anderen Veränderungen und Verfügungen sind
nur zulässig , wenn sie aus Veranlassung oder mit Zustim¬
mung der genannten Stelle erfolgen . Anträge aus Zu¬
stimmung zu Veränderungen oder Verfügungen lz . B .
Verkauf , Vermietung usrv .) sind an die zuständige Masthi -
ncn -AuSgleichstelle zu richten , welche die Anträge nach Be¬
gutachtung durch die Kriegsamtstellen des zuständigen
stellvertretenden Generalkommandos an das Waffen - und
Munitions -Beschaffungsamt zur Entscheidung weiterleitet .

Für solche Gegenstände der im 8 1 genannten Art , die
sich als Betriebsmittel in öffentlichen Elektrizitätswerken ,Gasanstalten und Wasserwerken befinden , ist die Befugnis ,Veränderungen oder Verfügungen zu veranlassen oder zu
gestatten , aus das Kriegsamt , Kriegs -RoHstoff -Abteilung ,Sektion sti, Berlin 8XV, Königgrätzer Straße 28, über¬
tragen . an welche Anträge unmittelbar ( ohne Vermitte¬
lung der Maschinenausgteichstellen ) zu richten sind .

8 s.
Meldepflicht .

Die im § 1 bezeichneten Gegenstände unterliegen der
Meldepflicht , auch wenn sie anKbesserungsiöedürftig sind .

8 6 .

Melbepslichtige Personen .
Von der Meldepflicht werden betroffen :
s ) alle Personen , welche Gegenstände der im 8 1 be-

zeichncten Art im Gewahrsam haben oder aus An¬
laß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwer¬
bes wegen kaufen oder verkaufen :

b)„ gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche
Gegenstände erzeugt , ausgcbcssert oder verarbeitet
werden :

c) Kommunen , öffentlich - rechtliche Körperschaften und
Verbände .

8 7.

Ausnahmen von der Meldepflicht .
Von der Meldepflicht nach 88 8 und 6 (aber nicht vonder Beschlagnahme gemäß W 2, 3 und 4) ausgenommensind diejenigen Gegenstände der im 8 1 genannten Art , die

regelmäßig bauernd in einem Betriebe benutzt werden , der
unter 8 2 des Gesetzes über Len vaterländischen Hilfsdienstvom 5. Dezember 1916 lReichs -Gesetzbl . S . 1833» fällt .Nicht regelmäßig dauernd benutzte Gegenstände der im
8 1 genannten Art sind auch von diesen Betrieben zu mel¬
den . Soweit es sich um notwendige Reserven handelt , istdies auf den Meldekarten unter Bemerkungen anzugeben .

Bei öffentlichen Elektrizitätswerken , Gasanstalten und
Wasserwerken , welche dis von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenstände (8 l ) im Betriebe benutzen , ent¬
scheidet im Zweifel Las Kriegs -Ministerium , Kriegsamt ,
Kriegs -Rohstoff -Akieilung , Sekt , ül . Berlin 8XV i >, Kö -
niggrätzcr Straße 28, ob Meldepflicht vorliegt . Bei allen
anderen Anlagen , welche öffentlichen Zwecken dienen ,
sind von der Meldepflicht nur diejenigen Maschinen aus¬
genommen , welche die höchste Belastung zu decken haben .
Hierzu darf dann noch ci« ivciierer Maschinensatz als not¬
wendige Reserve gerechnet werden .

Ferner sind von der Meldung befreit solche Gegen¬
stände der im 8 1 genannten Art , welche am Tage des In¬
krafttretens dieser Bekanntmachung sich in einem land¬
wirtschaftlichen Betrieb befinden . Nicht befreit sind die für
ein Nebcngewerbe des landwirtschaftlichen Betriebes be¬
stimmten Gegenstände .

8 8.

Meldebestimmungen .

Für die erste Meldung ist der mit Beginn des 20. Juni
1917 ( Stichtag ) vorhandene Bestand an meldepflichtigen
Gegenständen maßgebend . Die Meldung hat bis zum 10.
Juli 1917 (Meldefrist ) an die Verteilungsstelle für Loko -
mobilev beim Kriegsministerium , Krieg,samt , Waffen - und
Munitions -Beschaffungsamt , Berlin XV 15 , Kurfürsten¬
damm 193/94 auf den amtlichen Meldekarten für Lokomo¬
bilen zu erfolgen . Auf jeder Meldekarte darf nur eine
Lokomobile lKessel ) bezw . ein Maschinensatz gemeldet wer¬
den .

Es bestehen S Arten von Meldekarten und zwar :
Kennbuchstabe ^ für fahrbare Lokomobilen ohne

Kondensation ,
Kennbuchstabe 6 für fahrbare Lokomobilen mit

Kondensation ,
Kennbuchstabe L für ortsfeste Lokomobilen ohne

Kondensation ,
Kennbuchstabe v für ortsfeste Lokomobilen mit

Kondensation ,
Kennbuchstabe L für fahrbare und ortsfeste

Lokomobtlkeflel .
Die Meldekarten sind genau nach den aufgedruckten

Anweisungen auszufüllen und dürfen keine weiteren Mit¬
teilungen enthalten . Bei reparaturbedürftigen Lokomo¬
bilen sind die vorhandenen Mängel und der Umfang der
erforderlichen Jnstandfetziingsarbeiten unter „Bemerkun¬
gen " und „fehlende Teile " zu melden .

Jeder zur Meldung Verpflichtete hat außer den
Meldekarten eine Sammelliste auszufüllen , in der alle
seine Meldungen zusammenzutragcn sind und anzugeben'
ist , wem die Gegenstände gehören .

Wird einer der im 8 1 unter a und tz aufgeführten
Gegenstände nach dem 20 . Juni 1917 meldepflichtig durch
Fertigstellung oder durch Aufhören einer auf 8 7 gegrün¬
deten Ausnahme , so hat die Meldung innerhalb von
3 Tagen an die vorbe ^eichnete Stelle zu geschehen . Für
die am Stichtage auf dem Versand befindlichen Gegen¬
stände ist der Empfänger meldepflichtig .

Meldungen , die bisher schon dem Kriegsministerium
oder anderen Stellen gemacht worden sind , entbinden nicht
von den durch diese Bekanntmachung vovgeschriebenen
Meldungen .

Die Meldekarten und Sammellisten für Lokomobilen
sind von der Verteilnngsstelle für Lokomobilen beim
Krtegsministerium , Kricgsamt , Waffen - und Munitions -
BeschasfungLamt , Chefingenieur K . II 4e , Berlin 'V 15,
Kurftuftcndam 193/94 , anzufordern . Die Anforderung
hat postfrci auf einer Postkarte zu erfolgen , die nichts
anderes enthalten darf als die kurze Anforderung der
erforderlichen Anzahl Karten jeder Art nach den vor¬
stehenden Kennbuchstaben sowie der Sammelliste , ferner
deutliche Unterschrift mit genauer Adresse und Firmen¬
stempel . Die Anforderung kann auch persönlich in der
Zeit von 9—12 llhr vormittags bei der vorbezeichneten
Stelle erfolgen .

8 9.

Enteignung .

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände ( Z 1 ) können im Bedarfsfälle enteignet werden .
Hiermit ist insbesondere dann zu rechnen , wenn ein vom
Waffen - und Munitions -Beschaffungsamt zuvor an -
empfvhiener freiwilliger Verkauf oder Vermietung nicht
innerhalb 8 Tagen zustande kommt .

Kommt im Falle der Enteignung eine Einigung über
den Uebernahmepreis nicht zustande , so entscheidet das
Reichsfchiedsgericht für Kriegswirtschaft , Berlin ^V 10,
Viktoriastraße 34.

8 io.
Lagerbuchführnug und Ausknuftserteilnng .

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen ,
aus dem die Vorräte und jede Aenberung der Vorräte
an von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenständen
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß . Soweit der
Meldepflichtige bereits ein solches Lagcrbuch führt »
braucht ein besonderes Lagcrbuch nicht eingerichtet zu
werden .

Beauftragten Beamten der Militär - und Polizeibe¬
hörden ist die Prüfung des Lagerbuches sowie die Be¬
sichtigung der Räume zu gestatten , in Lenen melöepflich -
ttgc Gegenstände vermutet werden können .
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8 ii .
Anfragen .

Alle Anfragen , welche diese Bekanntmachung und die
von ilir berührten Gegenstände betreffen , find zu richten
an bas Kriegsmtnisterium , Kricgsarnt , Waffen - und
Munitions -Beschaffungsamt , Chefingenieur R . II 4s , Ber¬
lin ^ 18 , Kurfürstcndamm 193/94 , soweit es sich nicht
um Betriebsmittel von öffentlichen Elektrizitätswerken ,
Gasanstalten und Wasserwerken handelt . Bei letzteren
sind die Anfragen an das Kriegsmtnisterium .. Kriegsamt ,
Kriegs -Rohstosf -Abteilung Sekt . LI , Berlin 11 , König -
grätzer Straße 28, zu richten .

8 12 .
Inkrafttreten .

Diese Bekanntmachung tritt am 20. Juni 1817 in
Kraft .

Karlsruhe , den 20. Juni 1017.
Der Stellvertretende Kommandierende General :

Isbert , Generalleutnant .

des in privaten Haushaltungen hergestellten Teiges für Obst¬
kuchen ist jedoch den Bäckereien gestattet .

Als Bäckereien tm Sinne dieser Bestimmung gelten die¬
jenigen gewerblichen Betriebe , welche Brot zum Verkauf
Herstellen .

8 6.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden kerne An¬

wendung aus die von Keks- , Zwieback - , Waffel , Honigkuchen -,
Pfefferkuchen - oder Lebkuchen-Fabriken hergestellten Erzeug¬
nisse , soweit sie aus Getreide oder Mehl bereitet werden ,
das den Fabriken von der Reichsgetreidestelle geliefert wird .

8 7.
Die 7 — d unserer Verordnung vom 11 . August 1916 ,

den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus der Ernte 1916
betreffend ( Gesetzes- und Verordnungsblatt Seite 219'

, werden
aufgehoben .

Z 8
Diese Verordnung tritt am 1 April 1917 in Kraft .
Karlsruhe , den 21 . März 19 ! 7 .

Großh . Ministerium des Innern .
von Bodman . vr . Schühly .

Bkkanktmachuug.
Nach meiner Verfügung vom 1 . Mai 1917 ( Karlsruher

Zeitung — Staatsanze -ger — vom 1 . Mai 1917 Nr . 118)
waren bis spätestens 15 Mai 1917 alle bei Beginn des
1 . Mai 19 ! 7 tatsächlich vorhandenen Bestände an gefälltem
Nadelrundholz mit einer Zopsstärke von 10 cw aufwärts bei
der Holznicldestclle der Kriegs : ohsiofs Abteilung des König ! .
Preußischen K ' iegsminisieriums Berlin 8A II , Königgrätzer -
straßs 100 s , zu melden Da die Annahme begründet ist.
daß nicht alle von der B kanntmachung betroffenen Personen
ihrer Meldepflici t nachgekommen sind, wird hiermit die Ver¬
fügung vom ! . Mai 1917 in Erinnerung gebracht unter
ausdrücklichem Hinweis aus die Strafbestimmungen bei Zu¬
widerhandlungen .

Karlsruhe , den 15. Juni l917 .
Ter stcllv . kommandierende General :

Jsbert ,
Generalleutnant .

Mrordmmg ,
(Vom 2t . März 1917 .)

Ten Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
betreffend .

Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 29 Juni
1916 über Brotgetreide und Mehl aus der Ernie 19l6
IReichk- Gesetzblatt Seite 782 ) und der Bundesratsverordnnng
vom 25 . September 19 ! 5 über die Errichtung von Preis -
prüfungsfiellcn und die Verso : gungsrcgelung in de» Fassung
vom 4 . November 19l5 (Reichs Gesetzblatt Seite 607, 728)
wird in teuweiser Abänderung unserer Verordnung vom
11 . August 1916 , den Verkehr mit Brotgetreide ufid Mehl
aus der Ernte 1916 betreffend ( Gesetzes- und Verordnungs¬
blatt Seite 219 ) , verordnet , was folgt :

8 1
An Brot darf nur Roggenbrot hergcstrllt werden . Für

Kranke ist die Bereitung von Wasserweck und Zwieback zulässig .
8 2.

Roggenbrot ist in Stücken von 750 Gramm und 1500
Gramm zu bereiten und mit der Ziffer zu bezeichnen , die
dem Monatstag seiner Herstellung enlspricht .

Vorstehende Bestimmung gilt nicht sür die Herstellung
von Brot in privaten Haushaltungen , auch wenn sür diese
das Ausbacken des Teigs in einer Bäckerei erfolgt .

83
Die Kommunalverbände können die Herstellung von

Wasserwcck und Zwieback für Kranke aus bestimmte Betriebe
beschränken . Die Abgabe dieser Ware darf nur gegen einen
besonderen , vom Kommunalverband oder der von ihm be -
zeichneten Stelle ausxegrbcnen Ausweis erfolgen . Hierbei
sind die vom Ministerium des Innern erlassenen Richtlinien
zu beachten .

8 4 .
Das Bereiten von Kuchens welche inländisches Weizen¬

oder Roggenmehl enthalten , ist verboten . Die Vorschrift
findet auf die Herstellung von Obstkuchen in privaten Haus¬
haltungen keine Anwendung .

8 5
Den Bäckereien ist die Herstellung und die Verabfolgung

von Kuchen , auch wenn sie inländisches Roggen - oder Weizen¬
mehl nicht enthalten , sowie von sonstigem Gebäck, dessen Be¬
reitung in Konditoreien üblich ist, verboten . Das Ausbackm

Nachstehend bringen wir die von unserer Preiskom¬
mission festgesetzten Erzeugerpreise sür folgende Gemüsearten
zur Kenntnis :

Grüne Erbsen ab 20 . Juni
Grüne Buschbohnen
Grüne Stangen - , Wachs - und Perlbohnen
Puffbohnen
Rhabarber
Mairüben
Gelberüben
Gelberüben
Gelbeiüben

für das Pfund
20 Pf .
18 Pf .
24 Pf .
15 Pf .
10 Pf .

7 Pf .
14 Pi .
12 Pf .
10 Pf .
18 Pf .
16 Pf .
14 Pf .
16 Pf .
14 Pf .
11 Pf -
10 Pf .
12 Pf .
10 Pf .
20 Pf .

( längliche ) bis 80 . Juni
vom 1 . bis 15 . Juli
vom 16 bis 31 Juli

Karotten (runde ) bis 30 Juni
Karotten vom 1 . bis 15 Juli
Karotten vom 16 . bis 31 Juli
Kohlrabi bis 30 . Juni
Kohl abi vom 1 . bis 31 . Juli
Weißkraut bis 15. Juli
Weißkraut vom 16 bis 31 . Juli
Frühwirsing bis 15 . Juli
Frühwirsing vom 16 bis 31 . Juli
Zwiebeln ( ohne Kraut )
Gurken :

s) Essiggurken 100 Stück 1 M
b) Salzgurken 100 Stück 2— 2,50 M
c) Salatzurken bis 31 August ( 1 Stück ) - 15 Pf

ab 1 . September ( 1 Stück ) 10 Pf
Tomaten vom 15 bis 31 . August 20 Ps
Tomaten vom 1 . bis 15 . September 15 Pf
Tomaten ab 16 . September 10 Pf .

Vorstehende Preise gelten als Erzeugcrhöchstpreise so
lange , als von der Reichsstelle für Gemüse und Obst nicht
besondere Höchstpreise festgesetzt werden Abgeerntetes Ge¬
müse darf daher nicht zu höheren Preisen oder günstigeren
Bedingungen abgesetzt werden . Der Erzeugerpreis umfaßt
die Kosten der Beförderung zur nächsten Verladestelle und
der Verladung im Bahnwagen oder im Schiff .

Karlsruhe , den 27 . Juni 1917.
Badische Gcmüseversorgung .

Der Zimmermeister Jakob Geiger in Gerns¬
bach , Bormund sür August Walch Kinder von
da , hat beantragt , den verschollenen August Fried¬
rich Walch , geborcn in Grötzigsn am 25 Februar
1873 , zuletzt wohnhaft in Grötzingsn , sür tot zu
erkiären .

Der bezeichnte Verschollene wird aufgefordert ,
sich spätestens in dem auf

Mittwoch , den 20 . März 1918 . vormittags 9 Uhr ,
vor dem Unterzeichneten Gericht anberaumten Auf -

gebolsterinins zu melden , widrigenfalls die Todes¬
erklärung erfolgen wird .

An Alle , welche Auskunft über Leben oder Tod
des Verschollenen zu erteilen vermögen , ergeht die
Aufforderung , spätestens im Aufgebotstermine dem
Gericht Anzeige zu machen .

Durlach , den 22 . Juni 1917 .
Großherzogliches Amtsgericht .

Druck und Verlag von Adolf Du PS in Durlack .
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Sämtliche in hiesiger Stadt wohnhaften Wehrpflichtigen , welchein der Zeit vom
1. April bis 3«. Juni 1917

das 17 . Lebensjahr vollendet haben , werden hiermit aufgefordert ,sich vom
S. bis 1«. Juli ds. Js .

auf dem Rathaus — Zimmer Nr . 2 — zur Landsturmrolle anzumelden.
Durlach , den 3 . Juli 1917 .

_ Das Bürgermeisteramt :_Bekanntmachung .
Meldung der beschlagnahmten DeftMationsapparateaus Kupfer «nd Knpferlegierung .

1 . Gemäß Verordnung des stellvertr. Generalkommandos vom 15 . Maisind die Destillationsapparate aus Kupfer und Kupferlegierung beschlagnahmt «Vies« Uj»j»arat « find bi » «inschl .
1« . Juli 1917

bnvch - «« Besitzer zn melden .
Für die Meldung sind die von der MeiallmobilmachungSstelle borge«

fchriebenen Vordrucke zu benutzen . Andere Meldungen oder Meldungen ohneUnterschrift gelten als nicht erstattet .
Für jeden Betrieb ist ein besonderer Meldebogen auszuiüllen Die Melde¬vordrucke sind bei der unte»fertigten Stelle erhältlich und dort wieder abzugeben.2. Die Verordnung ist in ihrem vollen Wortlaut im amtl Berkündigungs «blatt des Durlacher Wochenblattes Nr 36 , vom 20. Juni ds . Js . , veröffentlichtworden ; außerdem ist sie auf der Rückseite des Meldebogens abgedruckt .3 AuS 8 1 der Verordnung geht hervor , welche Betriebe von der Ver¬ordnung betroffen werden, ß 2 gibt die von der Bekanntmachung betroffenenGegenstände an , 8 3 di« Ausnahmen . Alle diese Bestimmungen sind genau zu be¬achten . Wir betonen , daß auch landwirtich Brennereien unter die Verordnungfallen , aber nicht di « Hanrbrennercien , di « nichtmehlig « Stoff « »er »arbeiten .
4 . Die Verordnung unterscheidet stivgelegt « Betriebe ( « Betrieb «)«nd ansrechtznerhaltend « Betrieb « ( 4 Betrieb «). Die .1 Betriebe habenihre Meldung in doppelter Ausführung einzureichen . Sie müssen auf dem Melde-bogen an der dafür vorgesehenen Stelle angeben, welcher Firma sie die Lieferungder Ersatzapparats übertragen werden und wann voraussichtlich der Ersatz ein¬trifft Auf dem Meldc bogen ist ein Verzeichnis der Firmen abgedruckt , die guß¬eiserne Destillier- und Rektisizierapparate liefern ( dieses Verzeichnis kann ab-getrennt werden)
5 . Soll auf Grund des § 9 der Verordnung di « vorläafig « Inräck -ftellang von der Ablieferung beantragt werden , so sind sofort bei der Meldungentsprechende Anträge bei der Unterzeichneten Stelle einzureichen Di « AnträgeMassen «« »reichend begründet sein . Die Entscheidung über den Antragtrifft die Metallmobckmachung- stelle . - Wir bemerken ausdrücklich , daß Apparateder « Betrieb « nicht zurückgestellt werden können ; Befreiungsanträge sindalso zwecklos.
6 . Die beschlagnahmten Apparate können vorläufig ordnungsmäßig weiterbenutzt werden , doch sind Veränderungen an ihnen oder rechtsgeschäftliche Ver¬fügungen über sie nur mit unierer Genehmigung oder mit Genehmigung derMetallmobilmachungsstclle zulässig .
7 . Vorläufig können Destillationsapparate noch nicht abgeliefert merden .Der Beginn der Ablieferung wird von uns so zeitig bekannt gegeben , daß die Ab¬lieferung der nicht befreiten Apparate in der vorgeschriebenen Frist möglich ist.Durlach , den 27 Juni 1917

Metellannaßmestelle des Ftommu«ak- Hr<rösnds Durkach-Sladt:
_ Stadt . <8a »merk.

Ileischverkauf.
Der Verkauf von Fleisch und Wurstwaren in den Metzgerlätenkn die in den Kundenlisten eingetragenen Familien findet diese Wochezwei Ausgapetage« in folgender Reihenfolge statt :

I . Bri Mctzgkk Bühler :
Mittwoch , den 4. ds. Mts .,Vormittags Von 8—12 Uhr an die Familien mit den An¬

fangsbuchstaben A - 3 ,
nachmittags von 2 Uhr ab an die Familien mit den An¬

fangsbuchstaben 4 — h
Donnerstag , den 5. dS. Mts .,vormittags von 8—12 Uhr an die Familien mit den An¬

fangsbuchstaben 3 2
Freitag , de« 6. ds. Mts .,« achmittags von 2 Uhr ah an die Familien mit den

Anfangsbuchstaben ä —kt .
Samstag , den 7 . ds. Mts .,Vormittags von 8—12 Uhr an die Familien mit den An

fangsbuchstaben tz
nachmittags von 2 Uhr ab an die Familien mit den

Anfangsbuchstaben 3 — 2
H . Bei den Metzgern Brecht. Bmr . Eck. Keser, Gryer , Kauffmann

und Knecht :
Mittwoch den 4. ds. Mts ,Vormittags von 8—12 Uhr an die Familien mit den An

fangsbuchstaben ä — X.
Nachmittags von 2 Uhr ad an die Familien mit den An¬

fangsbuchstaben I.— 2 .
Samstag , den 7. ds. MtS.,Vormittags von 8—12 Uhr an die Familien mit den An¬

fangsbuchstaben i.— 2,
nachmittags von 2 Uhr ah an die Familien mit den An

fangsbuchstaben A—X
. Wir bitten die Einwohnerschaft dringend , sich zur ErleichterungDes Berkaufsgeschäftes an die festgesetzten Verkaufszeiten zu halten^ rrr werden uns hierüber durch die Schutzmannschaft verlässigen.

Sämtliche Metzger sind verpflichtet, an den genannten Verkaufs -
tagen aus den Kopf ihrer Kundschaft je 250 §r Fleisch einschließlichWurst abzugeben . Kinder bis zu 6 Jahren haben Anspruch auf die
Hälfte . Die Abgabe am ersten Verkaufstag geschieht ausschließlichauf die kommunale Zusatzkarte, am zweiten Verkaufstag wird auf die
Reichsfleischkarte abgegeben.

Durlach , den 3 . Juli 1917 .
Kommnnalverband Durlach- Stadt.

Meischkartenavlieferung .
Die Metzger, Inhaber von Gastwirl schäften, Schank- und Speise¬wirtschaften hiesiger Stadt werden hiermit aufgefordert , die für die

Geltungsdauer vom 11 . Juni bis 1 . Juli ds . Js . vereinnahmte »
Zusatz Fleischkarten behufs Verrechnung am

Mittwoch , den 4. Jnli ds. Js .bei unserer Geschäftsstelle auf dem Rathaus — Rathaussaal — ge¬trennt nach den einzelnen Wochen der Vereinnahmung geordnet ,unter Angabe des Gewichts und in einem mit Namen des Ablieferndeuversehenen Umschlag abzuliefern
Durlach , den 3 . Juli 1917 .

Kommunalverband Durlach - Stadt.
privat - Untsuicßt

in Maschinenschreiben Steno¬
graphie , Schönschreiben re.
wird bei sorgfältiger schneller Aus¬
bildung zu mäßigen Preisen er¬
teilt . Anmeldungen von 6 V, Uhr
abends Schlotzstraße 9ll .

Mne 3 -IimMerrvoynung
auf 1 . Okrober oder früher zu
vermieten

Kirchftraße 4.
Kirchstraße IS, Seitenbau , ist

eine Parterre - Wohnung von einem
größeren Zimmer , Alkov und allem
Zubehör sofort oder auf 1 . Okt.
zu vermieten . Näheres

Gritznerstratze 2, 2 St .HWlIlkKkllßckkl
in Posten jeder Höhe

a « s z ii l e i h e n .
August Schmitt

BankkommissionS- und Hypotheken¬
geschäft

Karlsruhe, Hirschstraße 43
Telephon 2l17 .

von 2 Zimmern , Küche , Speicher ,Keller , mit Gas und Wasserleitung
ist auf 1 . Oktober zu vermieten

Bäderstr. 5, 2 . St. rechts.
Eure Mansarden - Wohnung von

2 kleinen Zimmern , Küche und Zu¬
behör , sowie im 1 . Stock Laden ,
Zimmer und Küche auf 1 . Oktober
zu vermieten . Zu erfragen

Jägerstratze 6, 2 St.gebrauchte Möbel , ganze Haus
Haltungen , sowie einzelne Gegen
stände, Betten , Matratzen , Diwans
Tische , Stühle , Chaiselongue
Schreibtische, Kleidsrschränke, Berti
kows , Kinderbetten , Kinderwagen
Bettfedern , Nähmaschinen , Küchen
einrichtungen , Uhren , Waffen, Musik
instrumente , Schmuckgegenständeund zahle beste Preise . Angebot!erbeten

Weivtranb's Ali- n. HerksOgesW
Karlsruhe, 52 Kronenstr . 52

Telephon 3747 .

2 Zimmer und Küche Auei >
straße 11 zu vermieten .

8tvIn « »vlL .
Nittnertstraße 73

Seboldstraße 33 ist eine schöne
Mansarven - Wohnung von 2 Zim¬
mern mit Zubehör und Gas an
kleine Familie auf 1 . Oktober zuvermieten .

Eine Mansarven - Wohnung mit
2 Zimmern , Küche , Keller , Speicher
und Gas ist an kleine Familie auf
1 . Okrober zu vermieten

Grötzingerstratze 23
Ein bereits roch neuer

Klappsporlwagen
ist zu verkaufen

Kelterstratze 26.
Schöne 2 - Zimmer Wohn « «-im 2 . Stock mit allem Zubehör

auf 1 . Oktober zu vermieten
Kittisfeldstratze 7.Bettstelle mit Rost «. Ma¬

tratze , sowie eine Hängelampe
zu verkaufen

Spitalstratze 11.
Anzusehen zwischen 12 und 2

Uhr nachmittaas .

Eine schöne Mansarden Wohnungvon 2 Zimmern samt Zubehör mit
Koch- und Leuchtgas ist auf 1 Okt.
zu vermieten

Amalienstr. 17 im Laden.
cm 100 Liter Jn -MVLlkULL, halt zu knnsen

gesucht. Angebote unter Nr . 390
an den Verlag d . Bl

Eine Wohnung von 2 Zimmer «
samt Zugehör sofort oder spät«
zu vermieten

Aue, Waldhornftr. 74.
Gesucht wird ein braves , fleißiges

Mädchen, am liebsten vom Lande
Baseltorstratze 33, 1 St Möblmte Wohnung

von 2 bis 3 Zimmern nebst
Zubehör per IS. Septbr . z«
mieten gesucht. Nähe Turm¬
berg Bedingung . Gefl An¬
gebote Rittnert st ratze 2 »>,1. Stock , an Reinwarth .

M- H ^ Der Anfall einer
chsM WM » Brut lach » färb . Fa

^ --^ ^ Averoües . das Stück
zu 2,50 zu vergeben .

Bergwaldstratze 8. Beamter mit kleiner Famüre
sucht ans sofort oder 1 Oktober
eine 3 Zimmerwohuung mit
Zubehör Angebote unter Nr 338
an den Verlag dieses Blattes

Schöner , sprungf .

HU parrsn,
Gelbscheck , 15 Monate

alt , zu verkaufen bei
Ludwig Jourdan ,

Gemeinderat ,
Palmbach , Amt Durlach .

Eine Wohnung von 2 — A
Zimmern samt Zugehör auf 1 .
Oktober zu mieten gesucht. Angebote
unter Rr . 387 an den Verl . d . M .
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Beschließt am 9 . Juli , im 36 . Monat des Völkerringens , sein
60 . Lebensjahr . Das badische Volk nimmt von ganzem Herzen teil
an dieser Geburtstagsfeier . Auf Vorschlag des Bad . Landesvereins
twm Roten Kreuz hat Seine Königliche Hoheit zu genehmigen geruht ,
daß aus diesem Anlaß zur Linderung der Rot des Krieges im ganzenLande gesammelt und die Spenden ihm zur Förderung der Be¬
strebungen des Badischen Landesvereins vom Roten Kreuz dar¬
gebracht werden . Wer möchte da sich nicht beteiligen an dieser

Großherzogs -Geburtstags-Spende!
Wer möchte nicht auch seine Gabe darbringen , seinem Fürsten

eine Freude zu bereiten und zugleich Krankheit und Not in vielerlei
Gestalt lindern zu helfen !

Vom 2 . bis 9 . Juli liegen in allen bekanntgegebenen Sammel¬
stellen Sammellisten auf .

Opfertage :
Sonntag , 8 . Juli , Montag , 9 . Juli .

Der Ehrenvorsitzende des Badischen Landesoereins vom Roten Kreuz :
Prinz Max von Baden .

Der Territorialdelegierte der Freiwilligen Krankenpflege für das
Großherzogtum Baden :

Freiherr von Bodma « .
Der Stellvertretende Kommandierende General des XIV . Armeekorps :

Generalleutnant Jsbert .
Für das Erzbischöfliche Ordinariat : Für den Evangelischen Oberkirchenrat :
IZo . Thomas Nörber , Erzbischof . Präsident Vo Nibel «

Für den Obcrrat der Israeliten :
vr . Mayer , Geb Oberregierungsrat.

Der Vorsitzende des Badischen Landesvereins vom Roten Kreuz :
G r eral Limberger .' Der Vorsitzende der Depotabteilung des Badischen Landesvereins vom

Roten Kreuz :
Bielefeld , k. u . k österr . - ungar . Konsul .

Der Generalsekcekretär des Badischen Frauenoereins :
Müller , Geheimerat.

Vorstehenden Ausruf bringen wir hiermit der Einwohnerschaft
zur öffentlichen Kenntnis mit der herzlichen Bitte , sich an der Grvß -
Herzogs - Gebnrtstags - Spende durch opferwillige Zuwendungen zu be¬
teiligen .

Als Sammelstellen , in denen Sammellisten für die Einzeichnung
der Grobherzogs - Geburtstags - Spende ausliegen , sind in hiesiger Stadt
bestellt

die städt . Sparkasse während der üblichen Geschäftsstunden ,die Beschäftignngsstelle des Roten Ärenzrs in der Zeit
von 10— 12 Uhr vormittags und von 3 — 5 Uhr nachmittags ,Bolksbank Dnrlach während der üblichen Geschäfts stunden ,

Buchhandlung Metzler , Hguptstraß ; 4
Papier - u. Schreibwarenhandlnng Karl Walz , Haupt¬

straße 56 ,
Verlag des „ Durlacher Wochenblattes " .

Die Einzeichnungslisten liegen in der Zeit vom 5 .— 15 . d Mrs . auf .
Am 8 . und 9 Juli findet überdies eine Straßensammlung zu

Gunsten der Großheczogs - Geburtstags - Spende , verbunden mir dem
Verkauf von Postkarten statt . Gleichzeitig werden Lose der Opsertags -
lotterie des bad . Landesoereins vom Roten Kreuz zum Preis von
1 ^ sür das Stück abges - tzt . Die Ziehung findet am 17 . August
ds . Js . statt

Durlach , den 2 Juli 1917 .
Drr Uorsttzendr des Grtsausschnsses vom Rote » Kren ; :

_ I) r . Zierau _
LXXXX)0rXXrLXXXXr0O0S0O00O0
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bleibt in Verbindung mit der Goldankaussstelle Karlsruhe

während der Monate

Juli u . August geschlossen .
Die Auszahlungen erfolgen noch
Samstag den 7. Juli , 5—6 Uhr.

Die Wiedereröffnung im September wird seiner
Zeit bekanntgegebcn .

iocxxxxxxxxxxxxxxxxxxrooö

Wcrchrrrf!
Zum Todestag meines lieben , unvergeßlichen Mannes

NWN
welcher am 2 . Juli 1816 fürs Vaterland gefallen ist .

8-
Ein ganzes Jahr der Trauer ist dahingeschwunden ,Du lieber Mann und Bater , unter bangem Schmerz ,Was wir im Innersten dabei empfunden ,
Das weiß nur Gott allein , der kennt das Herz
Du ruhst in Feindesland , nichts störet Deinen Schlummer ,Du ahnst nicht , wie die Seele tiefbctrübt ,
Und wie wir manche Nacht voll Grum und Kummer
Um Dich geweint , den wir so viel geliebt '.
Und oft gedenken wir der schönen , frohen Stunden ,
Die wir mit Dir , Du lieber Mann und Bater , einst verlebten ,
Ruh ' sanft ! In unserm Herzen immer uns verbunden ,
Lebst fort Du , bis auch wir zur ew 'gen Ruh ' einst geh 'n .

Gewidmet von Deiner lieben Frau
Anna Galleumnller und Kinder Josef und Biktoria .

Grötzingen , den 2 . Juli 1917 .

M U MsW WllMlM« MlSW
werden von heute an

Beeren , Stein u . Kernobst
zum Höchstpreis angekaust . Johannisbeeren , Stachelbeeren . Wer
solche zu verkaufen hat , kann dieselben in Lus , Aarserstratz « 14 ,
abliefern .

Kinladung
zu der

HmOttsiamilW du 8emi«»Wze» SMMsseischnst
Dmlitz e. 8 . m b . S .

am 4 . Juli 1817 , abends V,9 Uhr . in der Festhalle (Nebenzimmer )-
in Durlach .

Tagesordnung :
1 . Bericht des Vorstandes .
2 . Genehmigung des Jahresabschlusses .
3 Entlastung des Vorstandes .
4 . Neuwahlen zum Aussichtsrat
5 . Wünsche und Anträge

Der Vorsitzende des Aufftchtsrats :
I . V . : Merton

MIN M M « M ».
auch jugendliche , finden sofort Beschäftigung .

EA . Oo , - Ä .
Fabrik bei Wolfartsweier .

Unterricht r
in Gabelsberger Steno¬
graphie und Maschinen »
schreiben erteilt Fräulein
gründlich und rasch fördernd ,
ebensoBuchsühruvg ,Recht¬
schreibe » , Schön » nnd
Rundschrift . Laut Zeugnisse
überraschende Erfolge .

Früher Türrbachstr . , jetzt
o Grötzirrgerstrake 21
0 (Eingang Werderstr .) , 3 . Stock.
8 Anmeldungen jederzeit ."rRZtLMOoisoexxxxxxzoMoc

MM « IN
eingetroffen bei

Hoflieferant .

ÄsdNk Lsuffc«
wird für Bor - oder Nachmittag
gesucht_ Rittnertstr . 51 .

Möbliertes Zimmer mit Gas
Nähe der Schloßkaserne , sofort zu
vermieten Anzusehen ab 7 Uhr
abends Haupt, 'tr . tzz , 3 St . r .

Zu mieten gesucht !
Ein Schlafzmnurr mit 2 Bettln ,
Küche , mögt , mit Gas u . Wasch¬
küchenbenützung zum 1 . August .
Angeb . mit Preisangabe unter
Nummer 392 an den Verlag .

LrmlMiuMiM Verein
ijsrlkek . k. V.

Wegen Bücherstnrz
Donnerstag , den S. Juli

letzte Bücherausgabe .
Um Rückgabe der entliehenen

Bücher bis spätestens Donnerstag ,
den 12 . Juli 1917 wird gebeten .

Wiedereröffnung der Bibliothek r
Donnerstag , den 2 August .
_ Der Borstand .

Mmdsvrvi »
kauft auch in kleinen Partien

Konditorei Herrmann .

Johannisbeeren
sind zu haben

Lammstraße 38 , 1 St

Tafelklavier,
ein guterhaltenes , ist zu verkaufen
_ Sophienkratze 12 .

In verkaufen !
2 -flammiger Gasherd , gebraucht
für 6 Mk .

L. Schandelwei » , Pfinzstr. 74.
Möbliertes Zimmer mit r

Betten und Küchenbenützung so¬
fort zu mieten gesucht Angebote
unter Nr . 391 an den Verlag .
dieses Blattes erbeten ._ _

Hierzu Nr . 39 deS Amtlichen Ber »
kündigungsblatteS für den Amtsbezirk
Durlach .
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